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Ihre Nachricht vom

UnserZeichen 611-5140-VIG

Herrn (bitte bei Antwort angeben)

Thomas Ganter Sachbearbeiter/in
Zimmer-Nr. 08.201

nl Telefondurchwahl 08031 392-6154

Fax 08031 392 -9044

83209 Prien a. Chiemsee E-Mail

Datum 02.10.2019

Vollzug des Gesetzes zur Verbesserung der gesundheitsbezogenenVerbraucherinformationen

(VIG);
Antrag auf Informationsgewährung nach dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG) nach $ 5
Abs. 2 S.3 VIG bezüglich des Betriebes "Wieninger Bräu", BernauerStr. 13b, 83209 Prien a.

Chiemsee

Sehr geehrter Herr Ganter,

das Landratsamt Rosenheim erlässt folgenden

Bescheid:

1. Dem Antrag auf Informationsgewährung wird stattgegeben.

2. Die Informationsgewährungerfolgt in folgender Form:

a) Bekanntgabe der Datenderletzten beiden rechtlich relevanten lebensmittelrechtlichen Kon-
trollen.

b) Herausgabe der entsprechenden Kontroilberichte, wenn Beanstandungen im Sinne von un-
zulässigen Abweichungen von den Anforderungen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbu-
ches (LFGB), der auf Grund des LFGB erlassenen Rechtsverordnungen und unmittelbar gel-
tenden Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft im Anwendungsbereich des LFGBvorlie-
gen.

Die Information wird nach Ablauf von 10 Tagenin Schriftform übermittelt, sofern bis dahin keine
gerichtliche Untersagungerfolgtist.

3. Die Ziffern 1 und 2 dieses Bescheidessind kraft Gesetzes sofort vollziehbar.

4. Dieser Bescheid ergeht kostenfrei.
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08031 392-9001 BIC BYLADEM1ROS Linien 2, 3, 4,7, 8,9, 11
E-Mail:
poststelle@lra-rosenheim.de VB RB Rosenheim-Chiemsee eG
Internetadresse: IBAN DE 91 7116 0000 0000 0007 44
www.landkreis-rosenheim.de BIC  GENODEF1VRR



Hinweise:
Falls im Rahmender InformationsgewährungKontrollberichte herausgegeben werden, werdendie per-

sonenbezogenenDaten,die nicht die Lebensmittelunternehmer/innen direkt betreffen, geschwärzt

(Kontrollpersonal, Betriebspersonal etc.). Zudem werdenalle Inhalte, die nicht dem Anwendungsbe-

reich des VIG unterliegen, ebenfalls geschwärzt.

Wir möchten Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass das Verbraucherinformationsgesetzallein Aus-

kunftsansprüche gegenüber Behörden umfasst, jedoch keine Aussage zur Zulässigkeit der Weiterver-
wendung dererhaltenen Informationen durch Sie als Antragstellertrifft. Ob und wie Sie die Informatio-

nen weiterverwenden,liegt daherin Ihrer alleinigen Verantwortung und Risiko.

Il.

1. Sachverhalt

Der/Die Antragsteller/in stellte am 30.07.2019 per Email einen Antrag auf Informationsgewährung ge-

mäß $ 4 Absatz 1, $ 2 Absatz 1 VIG bzgl. o.g. Betriebes.

Der/Die Antragstellerin begehrt folgende Informationen:

„1. Wann habendie beidenletzten lebensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfungen im

folgenden Betrieb stattgefunden:

2. Kam es hierbei zu Beanstandungen? Falls ja, beantrage ich hiermit die Herausgabe des

entsprechenden Kontrollberichts an mich.

Unter „Beanstandungen“verstehe ich unzulässige Abweichungen von den Anforderungen des

Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFBG) oder anderen geltenden Hygienevorschriften.

Sollte es zu einer oder mehreren solchen Beanstandungen gekommen sein, beantrage

ich die Herausgabe des entsprechenden, vollständigen Kontrollberichts - unabhängig davon,

wie Ihre Behörde die Beanstandungen eingestuft hat (bspw. als „geringfügig“ oder „schwerwiegend‘).“

Der Antragseingang wurde mit Schreiben vom 05.08.2019 bestätigt.

Dem betroffenen Betrieb, dessenrechtliches Interesse durch den Ausgang des VIG-Verfahrens berührt

werden konnte, wurde schriftlich Gelegenheit gegeben, sich zu der geplanten Herausgabe der erbete-

nen: Informationen zu äußern. Der Betroffene hat der Informationsgewährung nicht zugestimmt bzw.

sich zu dem Verfahren nicht geäußert.

2.Rechtliche Würdigung

2.1. Zuständigkeit

Das Landratsamt Rosenheim ist gem. $ 2 Abs.2 Satz 1 Nr. Buchstabe b) sowie $ 4 Abs.1 Satz4 Nr.2
VIG, Art. 21 a Abs.2 Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz i.V. mit Art.3 Abs.1 Nr.2 Bayeri-
sches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) sachlich und örtlich zuständig.

2.2. Entscheidungsgründe

Die Informationen werden gemäß $ 4 Abs.1 Satz 1 VIG antragsgemäßerteilt.
Die E-Mail vom 30.07.2019 stellt einen Antrag nach $ 4 Abs.1 Satz 1 VIG dar. Der Antrag ist hinrei-
chend bestimmt.
Esist ein Antrag auf Informationsgewährung gemäß 8 4 Absatz 1, $ 2 Absatz 1 VIG bezüglich denletz-
ten beiden lebensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfungen sowie auf Herausgabe der entsprechenden
Kontrollberichte im Falle von Beanstandungenfür den Betrieb "Wieninger Bräu", BernauerStr. 13b,

83209 Prien a. Chiemsee. Im vorliegenden Verfahren waren Belange Dritter von dem Antrag auf Infor-



Re

mationsgewährungbetroffen. Deshalb wurde dem betroffenenDritten gemäß$ 5 Absatz 1 Satz 1,2

VIG Gelegenheit gegeben, sich zur geplanten Informationsherausgabe zu äußern.

DerBetrieb stimmte der Informationsgewährung nicht zu bzw. hat sich zu dem Verfahrennicht schrift-
lich geäußert.

Ausschluss- oder Beschränkungsgründe greifen im vorliegenden Fall zudem nicht.

2.3 AusführungenzurZiffer 1.3

Gemäß 8 5 Absatz 4 VIG haben Widerspruch und Anfechtungsklagein den in $ 2 Absatz 1 Satz1
Nummer 1 genannten Fällen keine aufschiebende Wirkung. Der Informationszugang darf erst erfolgen,

wenn die Entscheidung dem oderderDritten bekannt gegeben wordenist und diesem ein ausreichen-
der Zeitraum zur Einlegung von Rechtsbehelfen eingeräumt wordenist. Der Zeitraum soll 14 Tage nicht

überschreiten.

2.4 AusführungenzurZiffer 1.4 (Kostenentscheidung):

Dieser Bescheid und die Informationsgewährung ergehen gemäß $ 7 Absatz 1 Satz 2 VIG kostenfrei,

der Verwaltungsaufwandlag unter 1.000 Euro.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegendiesen Bescheid kanninnerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht in München

Postfachanschrift: 80005 München,Postfach 20 05 43

Hausanschrift: 80335 München, Bayerstr. 30

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen’ Form

erhoben werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

‘Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine recht-

liche Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen
Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de)_

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung
eine Verfahrensgebührfällig.

ErgänzenderHinweis zur Anordnung dersofortigen Vollziehung bzw. zur sofortigen Voll-
ziehbarkeit kraft Gesetz:

Auf die Möglichkeit der Einlegung eines Rechtsbehelfes durch den betroffenen Lebensmittelunterneh-

mer, insbesondere auf $ 80 a VwGO,wird hingewiesen (Vorläufiger Rechtsschutz)
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Mit freundlichen Grüßen

Regierungsamtmann

 


